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Wenn ein Schüler laufend zu spät kommt oder fehlt, sind Maßnahmen erforderlich, richtig. Aber
selbst da muss man unterscheiden, ob er unverschuldet fehlt (nachgewiesene Krankheit mit
Attest) oder zu spät kommt (Bescheinigung vom Busunternehmen) oder nicht. Wenn es
unverschuldete Versäumnisse sind, lässt die Schulordnung meines Bundeslandes es nicht zu,
eine "6" zu vergeben oder dem Schüler einen Teil der Prüfung zu verweigern.
Im vorliegendem Fall gab es eine Bescheinigung.
Kein Schulleiter, den ich kenne, würde es zu lassen, eine 6 zu vergeben, wenn der Schüler nicht
pünktlich ist, weil sein Bus Verspätung hatte. Zumindest wäre Voraussetzung, dass der Bus
regelmäßig zu spät kommt, eine zumutbare frühere Alternative vorhanden ist und dem Schüler
vorher schon irgendwann einmal mitgeteilt worden ist, dass er den früheren Bus nehmen soll.
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